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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit hat der Juristischen Fakultät der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Sommer-
semester 1970 als Dissertation vorgelegen. Sie geht auf eine vor vielen 
Jahren gegebene Anregung meines verehrten Lehrers, Herrn Professor 
Dr. Günther Jaenicke, zurück, hat sich allerdings im Verlauf der Unter-
suchung in eine ganz andere Richtung entwickelt als ursprünglich vor-
gestellt. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Gerhard Schiedermair, 
danke ich für das meiner Arbeit entgegengebrachte Interesse und die 
persönliche Förderung ebenso herzlich wie Herrn Professor Dr. Alex-
ander Lüderitz, an dessen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Zivil-
prozeßrecht ich zuletzt tätig war. 

Frankfurt am Main, im September 1970 
Ingo Mittenzwei 
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§ 1 Einleitung 

1. Sieht man sich in den bekannten Gesetzessammlungen unter dem 
Stichwort "Aussetzung" um, so begegnet man einer ganzen Reihe von 
Vorschriften, in welchen dieser Begriff in vielfältigem Zusammenhange 
und unter bemerkenswert unterschiedlichen Bedingungen verwandt 
wird. 

Cum grano salis handelt es sich um Bestimmungen, in welchen den 
jeweiligen staatlichen Stellen die Möglichkeit eingeräumt oder die Pflicht 
auferlegt wird, mit einem laufenden Verfahren, das aus besonderen 
Gründen weder durch eine Entscheidung abgeschlossen noch zweck-
mäßig weitergeführt werden kann, einstweilen innezuhalten. Das tech-
nische Hilfsmittel, dessen man sich zu diesem Zwecke bedient, wird als 
"Aussetzung" des Verfahrens bezeichnet, wobei Verfahren in weitestem 
Sinne zu verstehen ist. 

So hat, um ein geläufiges verfassungsrechtliches Beispiel zu nennen, 
ein Gericht, gleich welchen Gerichtszweiges, nach Art. 100 GG bzw. 
Art. 133 Hess.Verf.1 ein vor ihm schwebendes Verfahren auszusetzen, 
wenn es ein Bundes- bzw. Landesgesetz, auf dessen Gültigkeit es bei 
der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält. 

Aber der Begriff Aussetzung begegnet uns nicht nur in prozessualen 
Situationen, in denen es gilt, ein anhängiges Streitverfahren als Ganzes 
aufzuhalten, sondern auch dort, wo im laufenden Verfahren die Aus-
führung eines Beschlusses - etwa des Beweisbeschlusses, durch den 
die Vernehmung einer Partei angeordnet wird, § 450 Abs. 2 ZPO- oder, 
sofern das Verfahren bereits durch eine Endentscheidung abgeschlos-
sen ist, die Vollziehung der Entscheidung selbst aufgeschoben werden 
soll. So kann z. B. das Beschwerdegericht in der freiwilligen Gerichts-
barkeit wegen des fehlenden Suspensiveffekts der Beschwerde die Voll-
ziehung der angefochtenen Verfügung2, das Strafgericht die Vollstrek-
kung von Gefängnisstrafen (§§ 23, 26 StGB) oder Maßregeln der Siche-
rung und Besserung (§§ 42 h, 42 l StGB, 456 c StPO) zur Bewährung aus-
setzen3. 

1 Entsprechende Artikel enthalten auch die meisten anderen Länderver-
fassungen. 

2 § 24 III FGG; vgl. auch § 80 IV VwGO, § 32 IV 2 BverfGG. 
3 Ebenso: §§ 20, 57 ff. JGG. 
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Im Vollstreckungsverfahren kann oder soll das Vollstreckungsgericht 
ferner die Vornahme einzelner Vollstreckungshandlungen unterlassen, 
etwa die Verwertung gepfändeter Sachen unter Anordnung von Zah-
lungsfristen zeitweilig aussetzen (§ 813 a ZPO) oder- auf Antrag- die 
Veräußerung von Wertpapieren, die im Zwangsversteigerungsverfahren 
zur Sicherheit für das Bargebot des Erstehers hinterlegt worden sind, 
bis zur Rechtskraft des Beschlusses, durch den der Zuschlag erteilt 
wurde, aufschieben (§ 108 ZVG)4• 

Der Sache nach handelt es sich auch bei der einstweiligen Einstellung 
der Zwangsvollstreckung5 oder der temporisierenden Zwischenverfü-
gung nach § 18 GB06 um eine Aussetzung im angegebenen Sinne. 

2. Die angeführten Beispiele erweisen die Notwendigkeit einer Be-
grenzung des Themas. Es leuchtet ein, daß nicht alle Aussetzungsvor-
schriften, deren vielgestaltige Verwendung hier nur angedeutet wer-
den kann, und alle mit ihnen zusammenhängenden Fragen in die vor-
liegende Betrachtung einbezogen werden können. Die einzelnen Aus-
setzungsvorschriften sind zudem von recht unterschiedlichem dogmati-
schem Gewicht und nicht alle in gleicher Weise rechtlich interessant. 

Eine Begrenzung des Stoffes erfolgte nach verschiedenen Richtungen. 
Zunächst sollen im folgenden nur die rechtliche7 Sistierung eines anhän-
gigen, noch nicht in irgendeiner Form erledigten Verfahrens und nicht 
die Aussetzung einzelner Vollstreckungshandlungen oder der Voll-
ziehung bereits gefällter Zwischen- oder Endentscheidungen Gegen-
stand der Erörterung sein, und zwar, um den Begriff "Verfahren" noch 
zu präzisieren, nur die Sistierung gerichtlicher (Erkenntnis-)Verfahren8• 

Weiterhin war bezüglich der zu behandelnden Ursachen eines Ver-
fahrensstillstandes eine Grenze zu ziehen. Die Variationsbreite der 
möglichen Anlässe zur Aussetzung ist beträchtlich. So kann - um 

4 Das "soll" in § lOB II ZVG bedeutet nach h. M. eine Pflicht des Gerichts 
zur Aussetzung, allerdings hat der Verstoß gegen diese Pflicht auf die Rechts-
beständigkeit der Veräußerung keinen Einfluß (vgl. Jäckel-Güthe, ZVG, §lOB 
Rdnr. 5; Steiner-Riedel, ZVG, § 108 Anm. 4; Zeller, ZVG, 7. Aufl., §lOB Anm. 
2 f.; Wieczorek, ZPO, § 148, Anm. AI a 4); ebenso: § 116 ZVG (Aussetzungs-
pflicht bei der Ausführung des Teilungsplanes); ferner: § 160 KO (Aussetzung 
der Abschlagsverteilung im Konkursverfahren). 

5 §§ 707, 719, 732 II, 766 I 2, 769, 770, 771 III, 805 IV, 775 ZPO, 28, 30, 75, 76, 
77ZVG. 

6 Vgl. z. B. LG Düsseldorf JMBLNRW 1948, 150. 
7 Nicht auch die "tatsächliche", vgl. Thomas-Putzo, Vorb. I 3 vor§ 239 ZPO. 
8 Also z. B. nicht die Fälle der § 10 BRAO (Zulassung eines Rechtsanwalts) 

oder § 154 d StPO (Aussetzung des staatsanwaltliehen Ermittlungsverfahrens) 
oder § 244 AO (Aussetzung der Entscheidung über einen außergerichtlichen 
Rechtsbehelf nach §§ 228 ff. AO). 
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extreme Beispiele zu nennen - der Bundestag mit Hilfe seines sog. 
Reklamationsrechtes9 die Aussetzung eines gegen einen Abgeordneten 
eingeleiteten Strafverfahrens verlangen (Art. 46 IV GG) oder das Vor-
mundschaftsgericht gern. § 68 JWG das Verfahren zur Anordnung der 
Fürsorgeerziehung durch Beschluß bis zu einem Jahr aussetzen, um 
die Wirkung eines solchen Schwebezustandes auf den Jugendlichen er-
zieherisch zu nutzen10. 

Die Aussetzung des Verfahrens kann aus Rücksicht auf die Angriffs-
und Verteidigungsmöglichkeiten der Parteien im Prozeß geboten11 oder 
doch wenigstens zweckmäßig sein12• Manchmal ist auch eine rasche Ent-
scheidung des Rechtsstreits nicht unter allen Umständen die beste 
Lösung, etwa wenn eine gütliche Einigung möglich erscheint oder die 
Beziehungen der Parteien einer Neuordnung bedürfen13. 

Handelt es sich in den genannten Fällen mehr um innerprozessuale, 
die Beteiligten betreffende Umstände, welche den Richter zur Anord-
nung des Verfahrensstillstandes veranlassen, so gibt es eine Reihe von 
anderen Aussetzungsvorschriften, bei deren Schaffung der Gesetz-
geber vornehmlich die Beziehung zu einem anderen Prozeß im Auge 
hatte. Die Aussetzungsbefugnis dient hier dem Richter zur Herstellung 
einer zweckmäßigen Reihenfolge zwischen mehreren, dem Gegenstand 
nach verschiedenen, dem Stoff nach jedoch zusammenhängenden ge-
richtlichen Verfahren. Zu diesen Aussetzungsvorschriften gehören die 
§§ 148 ff. ZPO, die bezeichnenderweise nicht im 5. Titel des 3. Abschnitts 
der ZP014 eingeordnet worden sind, sondern im 1. Titel desselben Ab-
schnitts15 im Zusammenhang mit den Vorschriften über die Prozeß-
leitung und insbesondere über die Trennung (§ 145 ZPO) und Verbin-
dung (§ 147 ZPO) von Prozessen. Die systematische Stellung der Vor-
schriften bringt ihre prozessuale Aufgabe bereits deutlich zum Aus-
druck: Nicht innerprozessuale, die Parteien betreffende Ereignisse, 
sondern die konkurrierende Beziehung zu einem anderen Verfahren, 
welche Klärung und gegebenenfalls Herstellung eines zweckmäßigen, 
den Aufgaben und dem Sinn des Prozeßrechts entsprechenden Verhält-
nisses erheischt, ist der primäre Anlaß zur Aussetzung. Dieser Prozeß-
konkurrenz - soweit sie durch Aussetzungsvorschriften eine Regelung 
erfahren hat - gilt in erster Linie die Aufmerksamkeit der Unter-
suchung. 

9 Dazu Maunz-Dürig, Art. 46 GG, Rdnr. 72 ff. 
1o Vgl. Riedel, § 68 JWG Anm. 1. 
11 Vgl. §§ 145 III, 265 III, 429 d, 217 StPO; 246 ZPO. 
12 §§ 145 I, II, 246, 265 IV StPO; 247 ZPO, auch §§ 75 VwGO, 46 FGO. 
1a z. B. §§ 11 MSchuG; 620 ZPO, auch§ 681 ZPO. 
14 Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens, §§ 239-252 ZPO. 
15 Mündliche Verhandlung, §§ 128-165 ZPO. 


